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Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
im Sinne der REACH-Verordnung sehen wir uns in der Position des „nachgeschalteten 
Anwenders“, da wir Hersteller von Erzeugnissen und zusammengesetzten Produkten 
sind. 
Somit entstehen für uns weder Pflichten zur Registrierung chemischer Stoffe noch zur 
Erstellung eines Sicherheitsdatenblattes. 
Jedoch fallen wir unter den Art. 33 REACH. Dieser besagt, dass jeder Lieferant von 
Erzeugnissen, die mehr als 0,1% eines besonders besorgniserregenden Stoffes 
(SVHC) enthalten, der Mitteilungspflicht an die Kunden unterliegen. 
 
Die Stoffe, die der Mitteilungspflicht unterliegen sind auf der Kandidatenliste der ECHA 
zu finden. Die Liste wird halbjährlich aktualisiert. Zu diesem Zeitpunkt sind 240 Stoffe 
gelistet. 
 
Nach unserem aktuellen Kenntnisstand enthalten einige Produkte von Bürkert  
Blei (7439-92-1). 
Bei diesen Erzeugnissen handelt es sich typischerweise um Fluidgehäuse und 
Gewindebuchsen. Hierbei ist das Blei als Legierungsbestandteil fest eingebunden. Ein 
isolierter Übergang auf den menschlichen Körper oder die Umwelt ist unter normalen 
Nutzungsbedingungen nicht zu erwarten. 
Bürkert kommt seiner Mitteilungspflicht nach, indem wir unsere Kunden aktiv auf 
unserer Auftragsbestätigung informieren. 
 
Zur Absicherung der Lieferkette und im Interesse unserer Produktsicherheit verfolgen 
wir deshalb auch die Umsetzung unserer Lieferanten.  

 

 

 

An unsere Kunden 

 

 

 
 

Ingelfingen, 5. Februar 2024 
 

Allgemeine Kundeninformation – Informationspflicht nach Art. 33 REACH  

(Verordnung (EG) Nr. 1907/2006) 
 

 

 
 



 

Aufgrund der Vielzahl von Anfragen bitten wir sie um Verständnis, dass wir ihre 
Anfrage nicht individuell beantworten können. Sollte jedoch eine weitergehende 
individuelle Abklärung erforderlich sein, so geben Sie uns bitte Bescheid. 

 

Freundliche Grüße 

 

 

 

 

 

i.A. Jochen Stirn 

 

Bürkert Werke GmbH & Co. KG 

 

 


